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Landeshauptstadt Magdeburg 

Änderungsantrag 
 

 
Zum Verhandlungsgegenstand 

 
Datum 

DS0411/17/48  öffentlich DS0411/17 19.03.2018 

 

Absender  
 
Fraktion CDU/FDP/BfM 
      
 

Gremium 
 

Sitzungstermin 

Stadtrat 05.04.2018 

Kurztitel  
 
Aufstellung, Zwischenabwägung und Auslegungsbeschluss zur Stellplatzsatzung der 
Landeshauptstadt Magdeburg 

 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Folgende Änderung wird in Anlage 1 Stellplatzsatzung beantragt: 
 
 
Änderung in § 4 (3) – Ergänzungen in rot und unterstrichen; bzw. teilweise Text gestrichen  
 
(3) Die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze kann ist anteilig ausgesetzt werden, 
solange und soweit zu erwarten ist, dass sich der Stellplatzbedarf durch besondere Maß-
nahmen eines Mobilitätsmanagements, insbesondere durch die Nutzung von Zeitkarten für 
den öffentlichen Personennahverkehr, Errichtung und Einbindung von Car-Sharing-Stationen 
oder durch die dauerhafte Selbstbindung auf Verwendung anderer Verkehrsträger verringert. 
Bei der Errichtung eines Stellplatzes für ein Carsharing-Unternehmen auf dem Baugrund-
stück kann ist der Nachweis für bis zu 3 notwendige Stellplätze zurückgestellt werden er-
bracht. Die Bereitstellung des Stellplatzes für das Carsharing-Unternehmen ist öffentlich-
rechtlich zu sichern. Wird eine Maßnahme nach Satz 1 über die gesamte Dauer einer befris-
teten Aussetzung der Stellplatzpflicht vorgehalten, gilt die Stellplatzpflicht nach Ablauf dieses 
Zeitraumes insoweit als erfüllt. 
Im Falle einer Aussetzung darf die Zahl der herzustellenden oder abzulösenden 
Stellplätze 20 Prozent der notwendigen Stellplätze nicht unterschreiten. 
(Besucherstellplätze) Die für die Aussetzung erforderliche Zustimmung ist zu widerrufen, 
wenn innerhalb des Aussetzungszeitraumes der Nachweis, dass die Voraussetzungen für 
die Aussetzung der Stellplatzpflicht noch erfüllt sind, nicht mehr erbracht wird. Sofern 
ausgesetzte Stellplätze abgelöst werden sollen, ist der zum Zeitpunkt der Ablösung 
maßgebliche Geldbetrag zu zahlen. 
 
 
Begründung: 
 
erfolgt gegebenenfalls mündlich. 

 
Michael Hoffmann 
Stadtrat Fraktion CDU/FDP/BfM 
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